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„Freu dich, o Welt!“
Adventskonzert

Spielstücke und Lieder 
- auch zum Mitsingen -

Konzert der Blechbläserklasse 
der Musikschule Pfullingen und 

Jungbläsern des Posaunenchors Kohlberg

Musik und Leitung: Michael Koch

Freitag 8.12.2017 um 19 Uhr
in der Thomaskirche in Pfullingen
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Notrufnummern...
Notarzt und Rettungsdienst  112

Feuerwehr 112

Polizei 110

Polizeirevier Pfullingen 9918-0

Giftnotruf 0761 19240

Klinikum am Steinenberg  200-0

Krankentransport 19222

Störung Gas und Wasser (Tag und Nacht) 7030-9222

Soziale Einrichtungen
Hospizgruppe Die Brücke (Sitzwachen) 973432

Selbsthilfegruppe Lebenschance-Depression 790768

Weißer Ring Opfertelefon (Landkr. Reutlingen) 504859

Kinder- und Jugendtelefon (anonym und kostenlos) 116111

Telefonseelsorge (gebührenfrei)  0800 1110111

Bestattungsdienst Mutschler und Betz 79526

Bestattungsdienst Weible  78048

Notfalldienste
Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Montag bis Freitag: ab 18.00 Uhr 
Telefon 116 117
Wochenende und Feiertage: 
durchgehend Telefon 116 117
Über diese Rufnummer werden auch die 
medizinisch notwendigen Hausbesuche  
koordiniert.
Adressen und Öffnungszeiten  
der Notfallpraxen:
beim Klinikum am Steinenberg
Steinenbergstraße 31, 72764 
Reutlingen
Erwachsene Öffnungszeiten: Sa., So., Ft., 8:00 bis 22:00 Uhr
Kinder Öffnungszeiten: Sa., So., Ft., 9:00 bis 19:00 Uhr

Apotheken-Notdienst jeweils von 08:30 bis 08:30

Freitag - 08.12.2017
Apotheke in der Römerstraße, Römerstr. 145, 72793 Pfullingen
Steinach-Apotheke, Steinachstr. 23, 72770 Reutlingen

Samstag - 09.12.2017
Leinsbach-Apotheke, Bahnhofstr. 19, 72800 Eningen
Roßberg-Apotheke, Hauptstr. 40, 72770 Reutlingen

Sonntag - 10.12.2017
Stadt-Apotheke, Kirchstr. 3, 72793 Pfullingen

Montag - 11.12.2017
Löwen-Apotheke, Wilhelmstraße 101, 72764 Reutlingen
Apotheke Bernloch, Marktstr. 8, 72531 Hohenstein-Bernloch

Dienstag - 12.12.2017
Markt-Apotheke, Marktstr. 18, 72793 Pfullingen
Mühlen-Apotheke, Steinachstr. 9, 72770 Reutlingen

Mittwoch - 13.12.2017
Uhland-Apotheke Pfullingen, Schulstr. 10, 72793 Pfullingen
Birken-Apotheke, Römersteinstraße 4, 72766 Reutlingen

Donnerstag - 14.12.2017
Hirsch-Apotheke Reutlingen, Wilhelmstr. 53, 72764 Reutlingen
Alb-Apotheke, Lange Str. 1, 72829 Engstingen

Zahnärztlicher Notfalldienst 01805 9 11-6 40

Kinderärztlicher Notfalldienst 0180 6071211

Augenärztlicher Notfalldienst 01801 9293 48

HNO-ärztlicher Notfalldienst 0180 6070711

Was-Wann-Wo
Sa., 9.12.17, 10:00 – 12:00 Uhr 
Orangenverkauf in Pfullingen zu Gunsten eines 
Hilfsprojektes  
des Evangelischen Jugendwerks Württemberg 
CVJM Pfullingen

So., 10.12.17, 17:00 Uhr 
Adventskonzert 
Martinskirche Pfullingen 
Trachtenverein Echaztaler Pfullingen

So., 10.12.17, 18:00 Uhr 
Weihnachtsfeier Männergesangverein Eintracht e. V. 
Höhengaststätte Jahnhaus

Abfalltermine

2-wöchentliche 
Leerung

Bezirk         Restmüll und            Biotonne

IIIa Montag, 11. Dezember

IIIb Dienstag, 12. Dezember

IVa Mittwoch, 13. Dezember

IVb Donnerstag, 14. Dezember

Bezirk           Gelber Sack
Ia, IIIa Montag, 11. Dezember
Ib, IIIb Dienstag, 12. Dezember
IIa, IVa Mittwoch, 13. Dezember
IIb, IVb Donnerstag, 14. Dezember

Ia IIa Ib IIb IIIa IIIb IVa IVb

Bezirk           Altpapier
Ia, Ib Montag, 11. Dezember
IIa, IIb Dienstag, 12. Dezember
IIIa, IIIb Mittwoch, 13. Dezember
IVa, IVb Donnerstag, 14. Dezember
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Redaktionsschluss KW 51 – bitte beachten!
Hinweis für die Schriftführer der Kirchen und Vereine
Geänderter Redaktionsschluss für die letzte Ausgabe in der 
Kalenderwoche 51 (Erscheinungstag 21.12.2017)!

Redaktionsschluss:
Sonntag, 17.12.2017, 24.00 Uhr (im Textportal)
Später eingehende Berichte per E-Mail können leider nicht 
mehr berücksichtigt werden!

Anzeigenschluss: Freitag, 15. Dezember 2017, 10:00 Uhr.

Die erste Ausgabe im neuen Jahr erscheint erst in der 
Kalenderwoche 2 (11.01.2018).

Fink Verlag

 
Schließung des Notariats Pfullingen
In Baden-Württemberg werden auf Grund der Notariatsreform 
alle staatlichen Notariate zum 31. Dezember 2017 aufgelöst, 
somit auch das Notariat Pfullingen. Das Grundbuch für Pfullin-
gen wird bereits seit Juli 2016 beim Amtsgericht Böblingen, Otto-
Lilienthal-Str. 24 in 71034 Böblingen, Telefon: 07031 - 68600, ge-
führt. Die Aufgaben des Nachlass- und Betreuungs gerichts werden 
ab 01.01.2018 durch das Amtsgericht Reutlingen wahrgenommen. 
Nähere Informationen zur Notariats reform finden Sie unter 
www.notariatsreform.de
Notarin Simone Lang wird ab 01.01.2018 als freiberufliche Notarin 
in Pfullingen tätig sein. Die künftige Anschrift der Notariatskanzlei 
lautet: Kirchstr. 15 in 72793 Pfullingen. Telefon (ab 01.01.2018): 
07121 - 9912 0. E-Mail (ab 01.01.2018): info@notari.at
Nähere Informationen finden Sie unter www.notari.at
Notar Frank Michael Hermann wird ab 01.01.2018 als freiberuf-
licher Notar zusammen mit 2 Kollegen in Balingen tätig sein. Die 
künftige Anschrift seiner Notariatskanzlei lautet: Notare Grigas // 
Hermann // Seeger, Wilhelm-Kraut-Str. 13 in 72336 Balingen. Te-
lefon (ab 01.01.2018): 07433 - 38649 0. E-Mail (ab 01.01.2018): 
info@notare-ghs.de
Nähere Informationen dazu finden Sie unter www.notare-ghs.de

 
Abfallkalender 2018
Bitte beachten Sie, dass der Abfallkalender 2018 (incl. Jahres-
übersicht zum Aufhängen) mit der nächsten Ausgabe des 
Amtsblatts am 14.12.2017 an alle Haushalte verteilt wird!

Kurzprotokoll zur öffentlichen Sitzung des 
Gemeinderates am 28. November 2017
1.  Sportstätten GmbH
 Änderung der Satzung/des Gesellschaftsvertrages
Die obere Rechtsaufsichtsbehörde kann nach § 103 Abs. 1 S. 3 
i. V.m. S. 1 Nr. 5 b) GemO für kleine Kapitalgesellschaften nach § 
267 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs und für Kleinstkapitalgesell-
schaften nach § 267a Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs Ausnahmen 
für die Erfordernisse der Rechnungslegung zulassen. Dazu müssen 
die Voraussetzungen einer Kleinstkapitalgesellschaft erfüllt sein. 
Die Pfullinger Sportstätten GmbH erfüllt diese Merkmale. Eine 
zentrale Erleichterung bei Beantragung einer Ausnahme für die 
Vorschriften der Rechnungslegung ist, dass sich die Arbeiten für 
den Jahresabschluss wesentlich einfacher gestalten. Dies ist auch 
mit einer Kostenersparnis bei den jährlichen Jahresabschlussarbei-
ten durch den Steuerberater verbunden. Das Regierungspräsidium 
Tübingen als obere Rechtsaufsichtsbehörde hat zwischenzeitlich 
einer Ausnahme für die Erfordernisse der Rechnungslegung zu-
gestimmt. Die geänderte Satzung/der Gesellschaftsvertrag der 
Pfullinger Sportstätten GmbH wurde beschlossen.

2.  Handlungsprogramm WOHNEN
Pfullinger Modell der kommunalen Baulandentwicklung und sozial-
gerechten Bodennutzung
Um eine ausreichende Wohnraumversorgung zu gewährleisten ist 
nach Untersuchungen des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und 
Raumforschung jährlich der Bau von 350.000 Wohneinheiten nö-
tig. Tatsächlich gebaut wurden im Jahr 2016 nur rund 278.000 
Wohneinheiten. Die eigene Wohnung ist eine Grundvoraussetzung 
für die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. Dies wird aus dem 
Sozialstaatsprinzip im Grundgesetz abgeleitet. Wohnungspolitik ist 
deshalb eine zentrale Aufgabe der kommunalen Daseinsvorsorge. 
Voraussetzung für eine ausgewogene Sozialstruktur einer Stadtge-
sellschaft ist ein am jeweiligen Bedarf der Zielgruppen ausgerich-
tetes Wohnungsangebot. Aktuell wurde für Deutschland ein Bedarf 
von rund 5,6 Millionen Sozialwohnungen ermittelt; der tatsächliche 
Bestand beträgt lediglich ca. 1,5 Millionen Dieses ungünstige Ver-
hältnis ist durch das Herausfallen aus der Mietpreisbindung von 
jährlich ca. 80.000 Sozialwohnungen zu erklären. Ein erheblicher 
Bedarf an Sozialwohnungen und „bezahlbarem Wohnraum wurde 
bundesweit festgestellt. Die seit 2014 insgesamt 2 angestiegene 
Zahl von Asylbewerbern verstärkt den Mangel zusätzlich.
In Pfullingen ist der Wohnungsmarkt seit Jahren angespannt. Im 
Frühsommer 2017 hat die Stadt Pfullingen das Planungsbüro Re-
schl, Stuttgart, beauftragt, das „Integrierte Stadtentwicklungskon-
zept plus Pfullingen 2035“ durchzuführen. Aufgrund der Dringlich-
keit wurde das Büro Reschl auch mit der Beratung zur Kommunalen 
Baulandentwicklung und zum sozialgerechten Wohnungsbau so-
wie einer strategischen Ausrichtung der Stadt im Wohnungsbau 
beauftragt. Um eine geeignete Strategie für den Wohnungsbau 
zu entwickeln, bedarf es einer Analyse zur Einwohnerentwicklung 
und zur Entwicklung des Wohnungsbestands. Außerdem ist eine 
Vorausberechnung der Neubaubedarfe für die einzelnen Bedarfs-
gruppen der Bevölkerung erforderlich.
Der Wohnungsbestand in Pfullingen beträgt 8.888 Wohneinhei-
ten zum Jahresende 2016. Davon entfallen auf den städtischen 

Dienstag, 12.12.2017, 17:00 Uhr
Öffentliche  

Gemeinderatssitzung
Sitzungssaal Rathaus II

Impressum: 
Herausgeber für den amtlichen und redaktionellen Teil (ohne Anzei-
gen) des „Amtsblatts“ ist der Bürgermeister oder sein Vertreter im Amt:  
Stadt Pfullingen,  Marktplatz 5, 72793 Pfullingen, Telefon 07121 7030-0, 
E-Mail: amtsblatt@pfullingen.de.
Herausgeber für den weiteren Inhalt ist der Verlag: Fink GmbH, Druck und 
Verlag, Sandwiesenstraße 17, 72793 Pfullingen, Telefon 07121 9793-0, 
Fax 07121 9793-993.

Pfullinger Markttage:
Dienstags, 15:00 – 18:00 Uhr

Bio-Regio-Markt auf dem Laiblinsplatz

Freitags: 7:00 – 13:00 Uhr
Wochenmarkt auf dem Marktplatz

(Änderungen werden rechtzeitig bekanntgegeben)
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Wohnungsbestand 156 Wohneinheiten und auf den sozialen 
Wohnungsbau 68 Wohneinheiten. In Pfullingen wurden in den 
vergangenen rund 40 Jahren durchschnittlich etwa 80 Wohnein-
heiten jährlich gebaut. In diesem Zeitraum stieg die Einwohnerzahl 
Pfullingens um rund 2.300 Personen. Die Belegungsdichte ging 
von 1999 bis 2015 von 2,20 auf 2,07 Einwohner je Wohneinheit 
zurück. Mit einem weiteren leichten Rückgang der Belegungsdich-
te in den nächsten Jahren wird gerechnet. Neue Wohneinheiten 
wurden auf zur Kompensation von Abbrüchen und des Rückgangs 
der Belegungsdichte erstellt.
Bis zum Jahr 2035 wird davon ausgegangen, dass etwa zwei Drittel 
der neu errichteten Wohneinheiten in Mehrfamilienhäusern entste-
hen; der Rest in Ein- und Zweifamilienhäusern. Kommunen sollten 
anstreben, insbesondere durch Vergaberichtlinien für städtische 
Grundstücke sowie die Aktivierung von Baulücken und Innenent-
wicklungspotentialen den Neubau von Wohneinheiten zu fördern. 
Bei Planung und Umplanung von größeren Arealen werden projekt-
bezogene Bürgerbeteiligungen durchgeführt.
Auf Basis der Bevölkerungsvorausrechnung des Statistischen Lan-
desamtes Baden-Württemberg in der zwischen Nachbarschaftsver-
band Reutlingen-Tübingen, dem Regierungspräsidium Tübingen und 
dem zuständigen Ministerium abgestimmten Variante „Oberer Rand“ 
nimmt der Gemeinderat als Zielwert des Handlungsprogramms WOH-
NEN die folgenden errechneten Neubaubedarfe unter Beachtung 
der spezifischen Ziel- und Bedarfsgruppenanteile zur Kenntnis.

 

Die in der Tabelle aufgezeigten Zielgrößen sollen im Rahmen des 
„ISEK plus“ anhand der stadtspezifischen Bevölkerungsvoraus-
rechnung des Büro Reschl Stadtentwicklung überprüft und ggf. 
angepasst werden. Weiter wird die Verwaltung mit einem turnus-
mäßigen Monitoring (alle 2 Jahre) beauftragt.

3.    Mobilitätskonzept Lärmaktionsplanung und Tempo 30-Re-
gelungen

Am 27. Juni 2017 hat der Gemeinderat dem Entwurf des Lär-
maktionsplans mit den vorgeschlagenen Regelungen nachts auf 
Friedrich-, Seitenstraße und Gönninger Straße bis Einmündung 
Rebenweg, Sandstraße sowie auf Klosterstraße, Große Heer-
straße, Marktstraße von Einmündung Sandstraße bis Zeilstraße 
zugestimmt. Ebenso wurde der Ausweisung von flächendeckend 
Tempo 30 in den Wohngebieten und weiterhin Tempo 50 in Ge-
werbegebieten zugestimmt. Bei Bedarf können Sammelstraßen, 
insbesondere an Steigungsstrecken zur Verstetigung des Verkehrs 
und zur Verringerung der Unfallgefahr aus der allgemeinen Tempo 
30-Regelung herausgenommen und als Vorfahrtstraßen mit Tempo 
30 ausgewiesen werden.
Hierzu fand am 12.07.2017 eine Informationsveranstaltung mit 
zahlreichen Besuchern statt. Die Träger öffentlicher Belange wur-
den beteiligt. Die Auslegung der Lärmaktionsplanung erfolgte vom 
24.07.2017 bis 15.09.2017. Nach dem jetzt gefassten Beschluss 
erfolgt nun die öffentliche Bekanntmachung und die Anzeige beim 
Regierungspräsidium Tübingen.
Nach eingetretener Rechtskraft wird mit der Durchführung der er-
forderlichen Maßnahmen voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 
2018 begonnen. Vorab werden die Einwohner über diese Maßnah-
men informiert.
Sofern sich die verkehrlichen Grundlagen in den nächsten Jahren 
ändern, erfolgt eine entsprechende Aktualisierung des Lärmakti-
onsplans.

4.  Submissions- und Vergabeergebnisse 3. Quartal 2017
Mit 95.000 € liegen die Kosten für die Außenanlagen am 2. Bau-
abschnitt der Wilhelm-Hauff-Realschule ca. 8.000 € über der Kos-
tenberechnung.
Die Kosten für Malerarbeiten im Kindergarten Klostergarten liegen 
ca. 5.000 € über dem Voranschlag.
Für die Abbrucharbeiten am Passy-Platz erfolgte eine Berechnung 
von 91.325 €. Damit liegen die Kosten 5.557,87 € über dem Anschlag.
Die Kosten für die Abdichtungsarbeiten an der Tiefgarage Markt-
platz wurden mit 158.505,00 € veranschlagt. Kostenberechnung 
150.000 €.
Beim Ausbau der Gewässerrandstreifen der Echaz im Bereich Klem-
menstraße 4 – 6 lag der Kostenvoranschlag bei 57.274,66 €. Tat-
sächliche Kosten 51.000 €.
Diese Submissionsergebnisse, der durch Ermächtigung der Verwal-
tung durchgeführten Ausschreibungen, wurden vorgestellt und zur 
Kenntnis genommen.

5.   Allgemeine Finanzprüfung der Gemeindeprüfungsanstalt 
Baden-Württemberg für die Jahre 2011 bis 2013

 Stellungnahme
Die Prüfung der Haushalts-, Kassen- und Rechnungsführung der 
Stadt Pfullingen durch die Gemeindeprüfungsanstalt BW erfolgte - 
mit Unterbrechungen - in der Zeit vom 07.03.2016 bis 17.05.2016. 
Nach § 114 Abs. 4 Gemeindeordnung Baden-Württemberg ist der 
Gemeinderat über den wesentlichen Inhalt des Prüfungsberichts 
zu unterrichten. Die Zusammenfassung der wesentlichen Prü-
fungsergebnisse aus dem Prüfbericht „Allgemeine Finanzprüfung 
Stadt Pfullingen für die Jahre 2011 – 2013 wurde zur Kenntnis 
genommen. Die Stellungnahme der Verwaltung zu den Prüfungs-
feststellungen wurde zustimmend zur Kenntnis genommen.

6.  Kinderbetreuung
  Kindergartenumfrage, Ausbau der Ganztagesbetreuung, 

Gebührenerhöhung
Unter den Eltern wurde eine Umfrage zu den Öffnungszeiten 
durchgeführt. Etwa die Hälfte der Eltern wünscht im Altersbereich 
1 bis 3 Jahre zusätzliche Betreuungszeiten zwischen 7.00 Uhr und 
14.30 Uhr. Etwa 40 % der Eltern wünschen diese Öffnungszeiten 
im Altersbereich 3 bis 6 Jahre.
Eine zusätzliche Ganztagesbetreuung im Kindergarten Ahlsteige 
wird in 2018 eingerichtet. Bis zu vier Großtagespflegestellen kön-
nen durch den Tagesmütterverein in Pfullingen eingerichtet wer-
den, sie werden von der Stadt je Pflegestelle mit max. 10.000,- € 
jährlich unterstützt. In einer Großtagespflegestelle werden bis zu 
10 Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren betreut. Mittelfristig ist bei 
Neubauprojekten grundsätzlich die Einrichtung einer weiteren 
Ganztagesbetreuung im Altersbereich bis 3 Jahre anzustreben.
Gestaffelt nach Einkommen und Kinderzahl werden Kindergarten-
gebühren erhoben. Zum 01.01.2018 ist nach einem Zeitraum von 2 
Jahren eine Erhöhung der Gebühren vorgesehen. Die Gebühren sind 
sachgerecht an den Kosten orientiert; sie sind mit den Gebühren 
in den Städten und Gemeinden der Umgebung vergleichbar. Für 
die Kinderbetreuung wendet die Stadt Pfullingen jährlich ca. 3,6 
Millionen Euro auf, die Kindergartengebühren tragen dazu einen 
Kostendeckungsanteil von etwa 13 % bei. Von den kommunalen 
Verbänden wird ein Kostendeckungsanteil bis zu 20 % empfohlen.
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S A T Z U N G  
über die Erhebung von Kindergartengebühren

vom 28. November 2017

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
und der §§ 2, 9 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Würt-
temberg hat der Gemeinderat der Stadt Pfullingen am 28. Novem-
ber 2017 folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Öffentliche Einrichtung

Die Stadt betreibt die Kindertageseinrichtungen nach §§ 22, 24 
Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, § 1 Gesetz über die Betreuung und För-
derung von Kindern in Kindergärten, anderen Tageseinrichtungen 
und der Kindertagespflege (Kindertagesbetreuungsgesetz- KiTaG) 
als öffentliche Einrichtungen.

§ 2
Gebührenpflicht

(1) Die Stadt Pfullingen erhebt für die Inanspruchnahme eines 
Betreuungsplatzes in Kindergarten beziehungsweise in einer Kin-
dertageseinrichtung Gebühren sowie eine Verpflegungspauschale 
nach Maßgabe dieser Satzung.

(2) Die Gebühren werden je Kind, das einen Betreuungsplatz inne-
hat, erhoben. Sie sind für 12 Monate zu entrichten. Die Gebühren 
werden abhängig von Art und Umfang des Betreuungsangebots, 
der anrechenbaren Kinderzahl sowie dem Jahreseinkommen der 
Gebührenschuldner bemessen.

(3) Als anrechenbare Kinder werden nur Kinder unter 25 Jahren 
berücksichtigt, die ständig im Haushalt leben. Es ist unerheblich, ob 
diese noch in Ausbildung oder kindergeldberechtigt sind.

§ 3
Maßgebliches Einkommen

Als maßgebliches Einkommen für die Einstufung gelten die Ein-
künfte des vorhergegangenen vollen Kalenderjahres, also das 
Jahres-Bruttoeinkommen der Familiengemeinschaft. 

Einkommensgrundlage sind Einkünfte aus nichtselbstständiger Ar-
beit (einschließlich Urlaubs-/Weihnachtsgeld oder 13./14. Gehalt), 
aus selbstständiger Arbeit, aus Kapitalvermögen (zum Beispiel Zin-
sen, Dividenden), aus Vermietung/Verpachtung, aus Gewerbebe-
trieb, aus Land- und Forstwirtschaft sowie sonstigen Einkünften  
i. S. des § 22 Einkommensteuergesetz. Dazu rechnen gegebenen-
falls auch Unterhaltszahlungen, Renten, Krankengeld, Arbeitslo-
senunterstützung oder Sozialhilfeleistungen. Kindergeld gilt 
nicht als Einkommen.

Zum maßgeblichen Personenkreis für die Ermittlung des Einkom-
mens zählen die die Eltern/Erziehungsberechtigten und deren 
kindergeldberechtigten Kinder. Bei Lebensgemeinschaften ist 
das Einkommen beider Partner maßgebend. Schuldverpflichtungen 
oder Verluste aus Vermietung/Verpachtung finden keine Anrech-
nung. Entwickelt sich das Einkommen im laufenden Kalenderjahr 
nach unten, kann auf Nachweis eine niedrigere Beitragstufung 
beantragt werden.

Für jedes kindergeldberechtigte Kind in der Familie/Haushaltsge-
meinschaft können pro Jahr 3.000 € vom maßgeblichen Einkommen 
abgezogen werden (sog. Kinderfreibetrag).

Aus dem verbleibenden Einkommen ergibt sich die jeweilige Bei-
tragsstufe, in die sich die Eltern/Erziehungsberechtigten selbst-
verpflichtend eingruppieren. Die Selbsteinschätzung ist zu jedem 
Kindergartenjahr neu vorzunehmen.

Die Stadt ist berechtigt, Stichprobenkontrollen durchzuführen und 
entsprechende Einkommensnachweise zu verlangen.

In Härtefällen kann beim zuständigen Sozialhilfeträger eine Über-
nahme des Beitrags beantragt werden.

§ 4
Gebührensätze

(1) Die Gebühren werden für die Betreuungsplätze nach Abs. 1 a 
bis c als Monatsgebühren erhoben. Sie sind für 12 Monate zu 
entrichten. Die Monatsgebühren betragen je Betreuungsplatz ab-
hängig vom Betreuungsangebot, dem zu berücksichtigenden Jah-
reseinkommen nach § 3 und der anrechenbaren Kinderzahl nach  
§ 2 Absatz 3 in Euro:

a) Für Betreuungsplätze mit einem wöchentlichen Betreuungsan-
gebot bis zu 30 Stunden (Regelkindergarten)

  

 
 
 
 

  

Stufe Kinder in einer Familie 
1 2 3 4 

  15.000 €  54 € 40 € 27 €  8 € 
  25.000 €  77 € 56 € 38 € 12 € 
  35.000 €  96 € 71 € 47 € 16 € 
  45.000 € 102 € 78 € 52 € 18 € 
>45.000 € 107 € 83 € 55 € 21 € 
 
Besuchen 2 oder mehr Kinder einer Familie den Kindergarten, wird 
eine Geschwisterermäßigung gewährt. Der Beitrag beträgt je Kinder-
gartenkind 
 
Stufe 2 Kinder 3  Kinder 
  15.000 € 32 € 21 € 
  25.000 € 45 € 30 € 
  35.000 € 56 € 38 € 
  45.000 € 64 € 41 € 
>45.000 € 67 € 45 € 
 

Bei einer Inanspruchnahme von Öffnungszeiten, zum Beispiel durch 
Bring- und Abholzeiten, die die Gesamtöffnungszeit von 30 Stunden 
überschreiten, ist ein Zuschlag von 5 % zusätzlich zu den Gebühren 
zu bezahlen. Der Beitrag wird unabhängig davon erhoben, ob die El-
tern diese zusätzlichen Leistungen immer oder nur zeitweise in An-
spruch nehmen. 
 
b) Ganztagesbetreuung (Kita, Krippe, Plus-Gruppe) 
 
Die Monatsgebühren betragen je Betreuungsplatz abhängig vom Be-
treuungsangebot, dem zu berücksichtigenden Jahreseinkommen nach 
§ 3 und der anrechenbaren Kinderzahl (bis zur Vollendung des  
25. Lebensjahres) in Euro: 
 
Plus Gruppe 
 
Stufe Kinder in einer Familie 

1 2 3 4 
  15.000 €   80 €  58 € 39 € 20 € 
  25.000 € 102 €  77 € 50 € 32 € 
  35.000 € 129 € 100 € 65 € 41 € 

Besuchen 2 oder mehr Kinder einer Familie den Kindergarten, wird 
eine Geschwisterermäßigung gewährt. Der Beitrag beträgt je Kin-
dergartenkind

  

 
 
 
 

  

Stufe Kinder in einer Familie 
1 2 3 4 

  15.000 €  54 € 40 € 27 €  8 € 
  25.000 €  77 € 56 € 38 € 12 € 
  35.000 €  96 € 71 € 47 € 16 € 
  45.000 € 102 € 78 € 52 € 18 € 
>45.000 € 107 € 83 € 55 € 21 € 
 
Besuchen 2 oder mehr Kinder einer Familie den Kindergarten, wird 
eine Geschwisterermäßigung gewährt. Der Beitrag beträgt je Kinder-
gartenkind 
 
Stufe 2 Kinder 3  Kinder 
  15.000 € 32 € 21 € 
  25.000 € 45 € 30 € 
  35.000 € 56 € 38 € 
  45.000 € 64 € 41 € 
>45.000 € 67 € 45 € 
 

Bei einer Inanspruchnahme von Öffnungszeiten, zum Beispiel durch 
Bring- und Abholzeiten, die die Gesamtöffnungszeit von 30 Stunden 
überschreiten, ist ein Zuschlag von 5 % zusätzlich zu den Gebühren 
zu bezahlen. Der Beitrag wird unabhängig davon erhoben, ob die El-
tern diese zusätzlichen Leistungen immer oder nur zeitweise in An-
spruch nehmen. 
 
b) Ganztagesbetreuung (Kita, Krippe, Plus-Gruppe) 
 
Die Monatsgebühren betragen je Betreuungsplatz abhängig vom Be-
treuungsangebot, dem zu berücksichtigenden Jahreseinkommen nach 
§ 3 und der anrechenbaren Kinderzahl (bis zur Vollendung des  
25. Lebensjahres) in Euro: 
 
Plus Gruppe 
 
Stufe Kinder in einer Familie 

1 2 3 4 
  15.000 €   80 €  58 € 39 € 20 € 
  25.000 € 102 €  77 € 50 € 32 € 
  35.000 € 129 € 100 € 65 € 41 € 

Bei einer Inanspruchnahme von Öffnungszeiten, zum Beispiel 
durch Bring- und Abholzeiten, die die Gesamtöffnungszeit von 30 
Stunden überschreiten, ist ein Zuschlag von 5 % zusätzlich zu den 
Gebühren zu bezahlen. Der Beitrag wird unabhängig davon erho-
ben, ob die Eltern diese zusätzlichen Leistungen immer oder nur 
zeitweise in Anspruch nehmen.

b) Ganztagesbetreuung (Kita, Krippe, Plus-Gruppe)

Die Monatsgebühren betragen je Betreuungsplatz abhängig vom 
Be-treuungsangebot, dem zu berücksichtigenden Jahreseinkom-
men nach § 3 und der anrechenbaren Kinderzahl (bis zur Vollen-
dung des 25. Lebensjahres) in Euro:

Plus Gruppe

  

 
 
 
 

  

Stufe Kinder in einer Familie 
1 2 3 4 

  15.000 €  54 € 40 € 27 €  8 € 
  25.000 €  77 € 56 € 38 € 12 € 
  35.000 €  96 € 71 € 47 € 16 € 
  45.000 € 102 € 78 € 52 € 18 € 
>45.000 € 107 € 83 € 55 € 21 € 
 
Besuchen 2 oder mehr Kinder einer Familie den Kindergarten, wird 
eine Geschwisterermäßigung gewährt. Der Beitrag beträgt je Kinder-
gartenkind 
 
Stufe 2 Kinder 3  Kinder 
  15.000 € 32 € 21 € 
  25.000 € 45 € 30 € 
  35.000 € 56 € 38 € 
  45.000 € 64 € 41 € 
>45.000 € 67 € 45 € 
 

Bei einer Inanspruchnahme von Öffnungszeiten, zum Beispiel durch 
Bring- und Abholzeiten, die die Gesamtöffnungszeit von 30 Stunden 
überschreiten, ist ein Zuschlag von 5 % zusätzlich zu den Gebühren 
zu bezahlen. Der Beitrag wird unabhängig davon erhoben, ob die El-
tern diese zusätzlichen Leistungen immer oder nur zeitweise in An-
spruch nehmen. 
 
b) Ganztagesbetreuung (Kita, Krippe, Plus-Gruppe) 
 
Die Monatsgebühren betragen je Betreuungsplatz abhängig vom Be-
treuungsangebot, dem zu berücksichtigenden Jahreseinkommen nach 
§ 3 und der anrechenbaren Kinderzahl (bis zur Vollendung des  
25. Lebensjahres) in Euro: 
 
Plus Gruppe 
 
Stufe Kinder in einer Familie 

1 2 3 4 
  15.000 €   80 €  58 € 39 € 20 € 
  25.000 € 102 €  77 € 50 € 32 € 
  35.000 € 129 € 100 € 65 € 41 € 

Für die Verpflegung im Rahmen dieser Betreuung werden zusätz-
lich zu den Gebühren 63 € als Ersatz erhoben.

Bei Kindern, die ab 1.1.2018 neu aufgenommen werden, gelten 
nachfolgende Gebühren:

 
 

   

 
 
 
 

  

  45.000 € 155 € 121 € 77 € 50 € 
>45.000 € 161 € 129 € 83 € 53 € 
 
Für die Verpflegung im Rahmen dieser Betreuung werden zusätzlich 
zu den Gebühren 63 € als Ersatz erhoben. 
 
Bei Kindern, die ab 1.1.2018 neu aufgenommen werden, gelten nach-
folgende Gebühren: 
 
Stufe Kinder in einer Familie 

1 2 3 4 
  15.000 €   80 €   58 € 39 € 20 € 
  25.000 € 115 €   88 € 56 € 36 € 
  35.000 € 146 € 113 € 73 € 47 € 
  45.000 € 175 € 137 € 88 € 56 € 
>45.000 € 182 € 146 € 94 € 60 € 
 
Kindertagesstätte 
 
Jahreseinkommen 1 Kind 2 Kinder 3 Kinder 4 Kinder 
15.000 €   99 €  76 €   53 € 23 € 
25.000 € 163 € 122 €   81 € 41 € 
35.000 € 227 € 169 € 117 € 58 € 
45.000 € 296 € 221 € 146 € 76 € 
>45.000 € 361 € 268 € 180 € 93 € 

 
Krippe (Ganztagsbetreuung 1- 3) 
 
Jahreseinkommen 1 Kind 2 Kinder 3 Kinder 4 Kinder 
15.000 € 109 €   84 €   57 €  25 € 
25.000 € 180 € 135 €   91 €  46 € 
35.000 € 251 € 188 € 129 €  65 € 
45.000 € 329 € 246 € 162 €  84 € 
>45.000 € 400 € 297 € 200 € 103 € 

 
Die Ganztagsbetreuungsangebote können nur in Verbindung mit einer 
Vollverpflegung (Mittagessen und zwei Zwischenmahlzeiten) gebucht 
werden.  
Für die Vollverpflegung wird ein Betrag in Höhe von monatlich 93 € 
erhoben. 
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Kindertagesstätte

 
 

   

 
 
 
 

  

  45.000 € 155 € 121 € 77 € 50 € 
>45.000 € 161 € 129 € 83 € 53 € 
 
Für die Verpflegung im Rahmen dieser Betreuung werden zusätzlich 
zu den Gebühren 63 € als Ersatz erhoben. 
 
Bei Kindern, die ab 1.1.2018 neu aufgenommen werden, gelten nach-
folgende Gebühren: 
 
Stufe Kinder in einer Familie 

1 2 3 4 
  15.000 €   80 €   58 € 39 € 20 € 
  25.000 € 115 €   88 € 56 € 36 € 
  35.000 € 146 € 113 € 73 € 47 € 
  45.000 € 175 € 137 € 88 € 56 € 
>45.000 € 182 € 146 € 94 € 60 € 
 
Kindertagesstätte 
 
Jahreseinkommen 1 Kind 2 Kinder 3 Kinder 4 Kinder 
15.000 €   99 €  76 €   53 € 23 € 
25.000 € 163 € 122 €   81 € 41 € 
35.000 € 227 € 169 € 117 € 58 € 
45.000 € 296 € 221 € 146 € 76 € 
>45.000 € 361 € 268 € 180 € 93 € 

 
Krippe (Ganztagsbetreuung 1- 3) 
 
Jahreseinkommen 1 Kind 2 Kinder 3 Kinder 4 Kinder 
15.000 € 109 €   84 €   57 €  25 € 
25.000 € 180 € 135 €   91 €  46 € 
35.000 € 251 € 188 € 129 €  65 € 
45.000 € 329 € 246 € 162 €  84 € 
>45.000 € 400 € 297 € 200 € 103 € 

 
Die Ganztagsbetreuungsangebote können nur in Verbindung mit einer 
Vollverpflegung (Mittagessen und zwei Zwischenmahlzeiten) gebucht 
werden.  
Für die Vollverpflegung wird ein Betrag in Höhe von monatlich 93 € 
erhoben. 

Krippe (Ganztagsbetreuung 1- 3)

 
 

   

 
 
 
 

  

  45.000 € 155 € 121 € 77 € 50 € 
>45.000 € 161 € 129 € 83 € 53 € 
 
Für die Verpflegung im Rahmen dieser Betreuung werden zusätzlich 
zu den Gebühren 63 € als Ersatz erhoben. 
 
Bei Kindern, die ab 1.1.2018 neu aufgenommen werden, gelten nach-
folgende Gebühren: 
 
Stufe Kinder in einer Familie 

1 2 3 4 
  15.000 €   80 €   58 € 39 € 20 € 
  25.000 € 115 €   88 € 56 € 36 € 
  35.000 € 146 € 113 € 73 € 47 € 
  45.000 € 175 € 137 € 88 € 56 € 
>45.000 € 182 € 146 € 94 € 60 € 
 
Kindertagesstätte 
 
Jahreseinkommen 1 Kind 2 Kinder 3 Kinder 4 Kinder 
15.000 €   99 €  76 €   53 € 23 € 
25.000 € 163 € 122 €   81 € 41 € 
35.000 € 227 € 169 € 117 € 58 € 
45.000 € 296 € 221 € 146 € 76 € 
>45.000 € 361 € 268 € 180 € 93 € 

 
Krippe (Ganztagsbetreuung 1- 3) 
 
Jahreseinkommen 1 Kind 2 Kinder 3 Kinder 4 Kinder 
15.000 € 109 €   84 €   57 €  25 € 
25.000 € 180 € 135 €   91 €  46 € 
35.000 € 251 € 188 € 129 €  65 € 
45.000 € 329 € 246 € 162 €  84 € 
>45.000 € 400 € 297 € 200 € 103 € 

 
Die Ganztagsbetreuungsangebote können nur in Verbindung mit einer 
Vollverpflegung (Mittagessen und zwei Zwischenmahlzeiten) gebucht 
werden.  
Für die Vollverpflegung wird ein Betrag in Höhe von monatlich 93 € 
erhoben. 

Die Ganztagsbetreuungsangebote können nur in Verbindung mit 
einer Vollverpflegung (Mittagessen und zwei Zwischenmahlzeiten) 
gebucht werden. 
Für die Vollverpflegung wird ein Betrag in Höhe von monatlich  
93 € erhoben.

c) Kleinkindbetreuung über 15 Std

  

 
 
 
 

  

 
c) Kleinkindbetreuung über 15 Std 
 
Jahreseinkommen 1 Kind 2 Kinder 3 Kinder 4 Kinder 
15.000 €  83 €    66 €   45 € 20 € 
25.000 € 144 €  100 €   70 € 33 € 
35.000 € 194 €  144 € 100 € 50 € 
45.000 € 254 €  199 € 124 € 65 € 
>45.000 € 304 €  227 € 155 € 80 € 

 
d) Besuchen gleichzeitig mehrere Kinder einer Familie die Einrichtun-
gen b, c, so wird ein Nachlass auf die Gesamtgebühr in Höhe von  
10 % gewährt.  

 
 

§ 5 
Gebührenschuldner 

 
Zur Zahlung der Gebühren sind die gesetzlichen Vertreter des min-
derjährigen Kindes verpflichtet. 
 

§ 6 
Entstehung  

 
(1) Die Gebühr entsteht mit Aufnahme des Kindes. Die Abrechnung 
des Beitrags erfolgt zum jeweiligen Aufnahmedatum. Der Beitrags-
monat wird mit 30 Tagen gerechnet. Als aufgenommen gilt das Kind, 
dem ein Platz in der Einrichtung zugesagt und bereitgehalten wird. 
Die Gebührenpflicht bleibt auch bestehen, wenn das Kind der Einrich-
tung fernbleibt. 
 
(2) Der Beitrag ist jeweils für ein Kindergartenjahr (12 Monate), das 
heißt auch für die Dauer der Ferien, zu bezahlen. 
 
Das Kindergartenjahr (sowohl im Kindergarten als auch bei der Ganz-
tagsbetreuung) beginnt am 1. September und endet am 31. August 
eines jeden Jahres. Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass die 
Beitragspflicht für die Kinder, die nach den Sommerferien in die 
Schule kommen, bis zum 31. August besteht. Mit Beginn der jeweili-
gen Sommerferien in der Einrichtung enden für diese Kinder auch die 
Kindergartenzeit und damit auch der Kindergartenbesuch. 
Eine Abmeldung vom Kindergarten ist nur zum 30.03. und 30.09. so-
wie zum 31.12. eines jeweiligen Kindergartenjahres möglich. Bei 
Wegzug beziehungsweise in sonstigen begründeten Fällen sind Aus-
nahmen möglich. 

d) Besuchen gleichzeitig mehrere Kinder einer Familie die Einrich-
tungen b, c, so wird ein Nachlass auf die Gesamtgebühr in Höhe von 
10 % gewährt. 

§ 5
Gebührenschuldner

Zur Zahlung der Gebühren sind die gesetzlichen Vertreter des min-
derjährigen Kindes verpflichtet.

§ 6
Entstehung 

(1) Die Gebühr entsteht mit Aufnahme des Kindes. Die Abrechnung 
des Beitrags erfolgt zum jeweiligen Aufnahmedatum. Der Beitrags-
monat wird mit 30 Tagen gerechnet. Als aufgenommen gilt das 
Kind, dem ein Platz in der Einrichtung zugesagt und bereitgehalten 
wird. Die Gebührenpflicht bleibt auch bestehen, wenn das Kind der 
Einrichtung fernbleibt.

(2) Der Beitrag ist jeweils für ein Kindergartenjahr (12 Monate), das 
heißt auch für die Dauer der Ferien, zu bezahlen.

Das Kindergartenjahr (sowohl im Kindergarten als auch bei der 
Ganztagsbetreuung) beginnt am 1. September und endet am 31. 
August eines jeden Jahres. Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, 
dass die Beitragspflicht für die Kinder, die nach den Sommerferien 
in die Schule kommen, bis zum 31. August besteht. Mit Beginn der 
jeweiligen Sommerferien in der Einrichtung enden für diese Kinder 
auch die Kindergartenzeit und damit auch der Kindergartenbesuch.
Eine Abmeldung vom Kindergarten ist nur zum 30.03. und 30.09. 
sowie zum 31.12. eines jeweiligen Kindergartenjahres möglich. Bei 
Wegzug beziehungsweise in sonstigen begründeten Fällen sind 
Ausnahmen möglich.

§ 7
Fälligkeit der Kindergartengebühr

Die Gebührenschuldner sind verpflichtet, die Kindergartengebüh-
ren monatlich im Voraus an die Stadt zu überweisen.

§ 8
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2018 in Kraft. 

Ausgefertigt:

Pfullingen, den 29. November 2017

gez. Martin Fink
Stv. Bürgermeister

Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder auf 
Grund der GemO erlassener Verfahrensvorschriften beim Zustan-
dekommen dieser Satzung ist nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, 
wenn sie nicht schriftlich und unter Bezeichnung des Sachverhalts 
innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung 
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist. Der Sach-
verhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies 
gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, 
der Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind.

Öffentliche Sitzung des Gemeinderates
Am Dienstag, den 12. Dezember 2017 findet um 17:00 Uhr 
im Sitzungssaal des Rathauses II eine öffentliche Sitzung des 
Gemeinderates statt. Ich lade die Einwohner herzlich ein.

Tagesordnung:
1.  Bekanntgaben, Anfragen, Bürger fragen
2.   Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten 
 Beschlüsse
3.  Feststellung der Jahresrechnung 2015
4.   Bestellung von Herrn Manuel Baier zum stellvertretenden 

Ratschreiber
5.   Hochwasserschutz und Anbau Umkleidebereich am Feuerwehrhaus
 Zustimmung zur Planung und Vergabe
6.   Annahme von Spenden, Schenkungen und anderen Zuwendungen

gez.

Martin Fink
stellv. Bürgermeister

– Ende des amtlichen Teiles –

 
Trinkwasserinformation für unsere Kunden nach § 16 Abs. 4 
Trinkwasserverodnung
Die Stadtwerke Pfullingen geben hiermit die eingesetzten Aufbe-
reitungsstoffe bekannt.
Im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Pfullingen wird Trinkwasser 
vom Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung (Bodenseewas-
ser) und aus der Wassergewinnungsanlage in Lichtenstein (Honau-
er Quellwasser) verteilt.
Das Bodenseewasser wird während der Aufbereitung mit Eisen-
chlorid und Ozon behandelt und anschließend mit Chlor desinfiziert.
In der Aufbereitungsanlage in Lichtenstein erfolgen eine Partikel-
abtrennung mit Eisenchlorid und eine anschließende Desinfektion 
mittels einer UV-Anlage.
Außerdem wird ein Ortho- und Polyphosphatgemisch zugesetzt, 
um den natürlichen Phosphatgehalt wieder zu erreichen, der vor 
der Aufbereitung im Rohwasser enthalten war.
Das Bodenseewasser ist dem Härtebereich „mittel“ und das Honau-
er Quellwasser ist dem Härtebereich „hart“ zuzuordnen.
Möchten Sie wissen, welches Trinkwasser Sie von uns beziehen 
oder haben Sie sonstige Fragen dazu, dann hilft Ihnen Frau Sonja 
Seeger (Tel. 07121/7030-8100) gerne weiter.



7
7. Dezember 2017, Nummer 49  Amtsblatt der Stadt Pfullingen

 

 
Jugendgemeinderat präsentiert sich
Bei der „Beratungs-Börse Jugendthemen“, die in diesem Jahr am 
Freitag, 1.12.2017 in der Mensa des Friedrich-Schiller-Gymnasiums 
stattgefunden hat, war auch der Jugendgemeinderat Pfullingen 
(JGR) wieder mit einem Infostand vertreten. Die Veranstaltung wird 
von pro juventa gGmbH Schulsozialarbeit und dem Jugendreferat 
Pfullingen organisiert. An zehn Beratungsstellen konnten sich die 
rund 360 Jugendlichen aus Pfullinger und Eninger Schulen über 
verschiedene Angebote im Bereich „Jugendarbeit“ informieren.
Die Mitglieder des Pfullinger Jugendgemeinderates gaben von 8:00 
– 12:00 Uhr an ihrem Infostand gerne Auskunft über ihre Arbeit. Die 
Fotowand des JGR, an der jeder ein Selfie von sich machen konnte, 
war heiß begehrt. Auch die Umfragebögen, auf denen die Schüle-
rinnen und Schüler direkt vor Ort ihre Meinung zum Jugendgemein-
derat mitteilen konnten, füllten schnell die dafür bereitgestellte 
Box. Das Ergebnis der Umfrage wird dann in einer der nächsten 
JGR-Sitzungen vorgestellt.

 

 

 
Herzliche Einladung zur GAL-Sitzung
Heute , Donnerstag, den 7. Dezember trifft sich um 20:00 Uhr die 
GRÜN-Alternative Liste Pfullingen im Restaurant "Alter Bahn-
hof" .
Folgende Themen werden diskutiert:
Die drei Stadträtinnen werden über ihre Arbeit im Gemeinderat be-
richten und stehen für Fragen zur Verfügung. Anschließend wird es 
über aktuell anstehende Termine der GAL gehen. Wir möchten mehr 
aktiv auf Bürgerinnen und Bürger zugehen und für Ihre Mitarbeit 
werben, deswegen sprechen wir anschließend über Möglichkeiten.

---- AUFRUF ----
Wer möchte spannende Kommunalpolitik gestalten und dabei GRÜNE 
Werte vertreten?
Der ist bei uns richtig! Mailt uns einfach bei Interesse: 
info@gal-pfullingen.de

 
Neues aus dem Pop-up Store
Pünktlich zur Weihnachtszeit gibt es im Pop-up Store eine Sonder-
aktion: Wir freuen uns auf Aviva, dem Fashion Unternehmen aus 
Bitz. Aviva vereinigt mehrere Marken unter einem Dach, wie z.B. 
Lola by little West 8, We love XOX oder twenty six peers, so ist 
für jeden Geschmack etwas dabei. Bei uns können Sie von Mitt-
woch, den 06.12., bis Samstag, den 09.12., ausgiebig in Aviva 
Fashion-Schätzen stöbern und fündig werden. Wir bieten einen 
Strick- und Shirt-Abverkauf von Gr.36-46 incl. Musterteilen und 
das alles zu sensationellen Preisen. Kommen Sie vorbei und finden 
Sie Ihr Lieblingsstück oder ein passendes Weihnachtsgeschenk!
Wir haben für Sie geöffnet:
Mo – Do 11.00 – 12.30 Uhr und von 14.00 – 18.00 Uhr
Mittwoch Nachmittag geschlossen
Fr. 9.00 – 12.30 Uhr und von 14.00 – 18.00 Uhr
Sa 10.00 – 12.30 Uhr

 

 
Kulinarische Lesung mit Ina Rudolph "Jane Austen"
Am Donnerstag, 7. Dezember 2017 um 19.30 Uhr erzählt Ina 
Rudolph über Jane Austen, die die gut kaschierten Abgründe des 
englischen Landadels mit feiner Ironie und sprachlicher Eleganz 
entlarvte. Sie berichtet über die Gepflogenheiten bei Tisch und 
stellt den Roman „Emma" vor.
Passend zur Lesung werden kulinarische Kleinigkeiten und Geträn-
ke serviert. In Zusammenarbeit mit der vhs Pfullingen, Eintritts-
karten sind ab sofort sowohl in der vhs als auch in der Bücherei 
erhältlich.

Treffpunkt Kinderbücherei "Pippi Lang-
strumpf feiert Weihnachten"
Weihnachten mit Pelle, Bosse, Inga und na-
türlich Pippi Langstrumpf...
Kamishibai-Theater zu Astrid Lindgrens 
Buch am Freitag, 09.12.2017 ab 14.30 
Uhr mit den Freunden der Stadtbücherei, für 
alle Kinder ab 5 Jahren.

 
Weihnachtsmedley "Freu dich, o Welt!"
Mit einem schwungvollen Weihnachtsmedley mit dem Titel "Freu 
dich, o Welt!” wollen die Blechbläser der Musikschule Pfullingen 
und Jungbläser des Posaunenchors aus Kohlberg am Freitag, 
08.12.2017 um 19.00 Uhr in der Thomaskirche auf das Weih-
nachtsfest einstimmen. Das Werk beinhaltet Spielstücke und Lie-
der, in denen Bläser jeglichen Leistungsstands eingesetzt sind und 
einen Part übernehmen können. Auch das Publikum ist nicht nur 
zum Zuhören, sondern auch zum Mitsingen eingeladen. Der Eintritt 
ist frei.
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NEUE KURSE
Die Volkshochschule Pfullingen hat noch freie Plätze in ihren Abi-
Vorbereitungskursen Mathe.

Mathe Abivorbereitungskurs 1 - Grundlagenkurs
In diesem Kurs werden die grundlegenden Rechenfertigkeiten 
nochmals erklärt und geübt. Neben Aufgaben der Pflichtbereiche, 
werden Beispiele aus den Wahlbereichen zu häufig vorkommenden 
elementaren Problemen, bearbeitet.
Der Kurs findet von Mittwoch, 27.12. – Samstag, 30.12. jeweils von 
9.30 - 12.45 Uhr statt.

Mathe Abivorbereitungskurs 2
Kurs für Schüler, die die Grundlagen gut beherrschen. In diesem 
Kurs werden ausgewählte Aufgaben aus Pflicht und Wahlbereichen 
bearbeitet, die einen Überblick über die Stofffülle geben. Dazu soll-
ten die grundlegenden Rechenfertigkeiten gut beherrscht werden.
Der Kurs findet von Mittwoch, 27.12. - Samstag, 30.12. jeweils von 
15.00 - 18.15 Uhr statt.

 

 
Letzter schwäbisch-sächsischer Stammtisch in diesem Jahr
Der letzte schwäbisch-sächsische Stammtisch in diesem Jahr findet 
am Freitag, 15. Dezember 2017, 19:30 Uhr, im Vereinsheim der 
Echaztaler (Theodor-Fischer-Straße) statt.
Alle, die sich in gemütlicher Runde treffen und unterhalten möch-
ten, sind herzlich eingeladen!
Infos erhalten Sie bei Katrin Schrenk: 0171 956 0195

 

 

Schwimm-Training für DLRG Mitglieder im Dezember
Das Training ist montags und donnerstags im Hallenbad 
Pfullingen (Echazbad), Klemmenstr. 16

ACHTUNG:
KEIN Training am Montag, 4.12. DLRG Nikolausschwimmen
und  Montag, 11.12. Weihnachtsfeier der städtischen Mitarbeiter
Montag, 18.12.:
• 18:15–19:00 Uhr bis 11 Jahre
• 19:00–19:45 Uhr ab 12 Jahre
• 19:45–20:30 Uhr freies Schwimmen

Donnerstag, 7.12., 14.12. und 21.12.:
• 17:15–18:00 Uhr bis 10 Jahre
Einlass jeweils 15 Minuten vorher

Nur Schwimmer/-innen! 
Infos für Anfänger im Eingangsbereich des Hallenbads
montags 17:45–19:30 Uhr, donnerstags 16:45–17:00 Uhr
oder unter   
pfullingen.dlrg.de/technik/anfaengerschwimmkurs 

 
 

 
Orangenaktion am 09. Dezember
Mit der Adventszeit beginnt die Orangenaktion des Evangelischen 
Jugendwerks Württemberg (ejw). Der CVJM wird sich mit den Jung-
schargruppen an dieser Spendensammelaktion beteiligen. Am 09. 
Dezember zwischen 10.00 und 12.00 Uhr ziehen Kinder mit Bol-
lerwagen, vollbepackt mit leckeren Orangen durch Pfullingen und 
bieten diese gegen eine Spende an. Der Erlös geht an ein Projekt 
des ejw-Weltdienst, das Straßen- und Waisenkindern in Äthiopien 
hilft, ein besseres Leben zu führen. Wir freuen uns über Ihre Un-
terstützung.

 

 Weihnachtsfeier Männergesangverein Eintracht
Die Weihnachtsfeier der Eintracht findet am Sonntag, den 10. De-
zember 2017 in der Höhengaststätte Jahnhaus statt. Beginn ist 
um 18 Uhr. Im Mittelpunkt der Feier stehen Ehrungen verdienter 
Sänger und langjähriger, fördernder Mitglieder. Der Männerchor 
unter der Leitung von Eberhard Höngen wird mit weihnachtlichen 
Chorvorträgen zu einer festlichen Stimmung beitragen. Dabei wer-
den die Sänger von Dr. Gerulf Mertens am Klavier begleitet.

 
Jahresabschlusskonzert in den Pfullinger Hallen
Die Stadtkapelle Pfullingen veranstaltet am Samstag, 16. Dezem-
ber 2017 das traditionelle Jahresabschlusskonzert in den Pfullin-
ger Hallen und lädt alle Musikfreunde herzlich dazu ein.
Auf dem Programm stehen unter anderem die Stücke „Jump and 
Joy“, „A sign for Freedom“, „Free world Fantasy“, „80er KULT(tour)“ 
und „Im Weissen Rössel“.
Das Konzert beginnt um 20:00 Uhr. Karten gibt es zum Preis 
von 12,00 € ab 19.00 Uhr an der Abendkasse oder bis morgen im 
Vorverkauf bei der Spielstation Pfullingen (Klosterstraße 1), sowie 
bei der Volksbank Filiale Pfullingen (Kirchstraße 5).
Im Anschluss an das Konzert lädt die Stadtkapelle zum gemütlichen 
Beisammensein in die Turnhalle der Pfullinger Hallen ein. Für Be-
wirtung ist gesorgt.
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Senioren-Weihnachtsfeier
Donnerstag, 14.12.2017 im Jahnhaus ab 14:30 Uhr
Weihnachtsfeier der Senioren - Gäste sind herzlich willkommen.

 
Der Fan-Bus rollt wieder

 
Die Trommler der Handballer - zuhause und auswärts stark! Bild: Axel 
Grundler

Am Samstag, 09.12.2017, gastieren die Pfullinger Drittligaherren 
beim TV Hochdorf.
Das Team würde sich freuen, wenn wieder viele Fans und Trommler 
mitfahren würden.
Abfahrt ist um 14:00 Uhr an der Kurt-App-Halle
Die Busfahrt ist kostenlos, Trommler erhalten eine Freikarte für 
den Eintritt.

 

 
Vorschau auf das kommende Wochenende
U19-Verbandsstaffel Süd
14. Spieltag: Sonntag, 10.12., 12.30 Uhr
VfL Pfullingen (10.) - SV Bad Buchau (14.)
Sport- und Freizeitpark Pfullingen; Hinspiel 4:1 für Pfullingen
U17-Verbandsstaffel Süd
17. Spieltag: Samstag, 09.12., 14.00 Uhr
VfL Pfullingen (1.) - SSV Reutlingen (4.)
Sport- und Freizeitpark Pfullingen; Hinspiel 3:2 für Pfullingen

 
Pfullingens B-Junioren wollen als Tabellenführer in die Winterpause 
gehen und den Verfolger von der Kreuzeiche auf Distanz halten.

 
Vorschau auf die Spiele am Wochenende

 
Die VfL-Damen, hier Verena Knecht, möchten sich mit einem Heimsieg 
von ihren Fans in die Pause verabschieden. Bild: Timo Plankenhorn

Samstag, 09.12.2017 
14:00 Uhr wB BL: VfL Nagold - VfL Pfullingen
14:15 Uhr Frauen BK: VfL Pfullingen 2 - HSG BB/Sifi 2
14:15 Uhr wC BL: SG H2Ku Herrenb. - VfL Pfullingen 2
14:30 Uhr wA BL: TSV Schönaich - VfL Pfullingen
14:45 Uhr wC LL: TV Weing. - VfL Pfullingen
16:00 Uhr Herren KL-A: VfL Pfullingen 3 - Spvgg Renn. 2
18:00 Uhr Frauen WL: VfL Pfullingen - TSV Schmiden
18:00 Uhr Herren 3. Liga: TV Hochdorf - VfL Pfullingen
Abfahrt Fan-Bus: 14:00 Uhr
20:00 Uhr Herren LL: VfL Pfullingen 2 - HSG BB/Sifi
Sonntag, 10.12.2017 
11:00 Uhr gE 4+1 5/6: TV Großengstingen
12:00 Uhr gE 6+1: HSG Schönbuch

 

 
"Wir sind Nachbarn"
Donnerstag, 7.12., 19 Uhr, Frauenstammtisch, Café im Treff-
punkt Kutscherhaus, Hohmorgenstraße 15. Der Stammtisch trifft 
sich jeden ersten Donnerstag im Monat. Diesmal: Weihnachtsge-
bäck und Rezepte
Sonntag, 10.12., 19.30-21 Uhr, Internationale Folkloretänze, 
Kutschersaal, Hohmorgenstraße 15, Pfullingen
Die einfachen Kreistänze stammen vorwiegend aus dem Balkan/
Griechenland, Serbien, Kroatien, Rumänien, Bulgarien, aber auch 
aus anderen Ländern und werden von Heinz Blankenhorn ange-
leitet.
Alle, die Freude am Tanzen haben, sind herzlich eingeladen. Beque-
me Kleidung und Schuhe bitte mitbringen.
Mittwoch, 13.12., 18.30 Uhr, "Gospeltrain" Willmandingen, 
Foyer, Hohmorgenstraße 15,
Konzert im Rahmen des Pfullinger Adventskalenders.
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Büro: Jasmin Gekeler, Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch und 
Freitag von 9 - 12 Uhr

Veranstaltungstermine:
Freitag, 08. Dezember
9 - 11.30 Uhr Bücherstube.
15.30 - 17.30 Uhr Asylcafe Oase.
Montag, 11. Dezember
10.30 - 11.30 Uhr Seniorengymnastik.
15 - 16.30 Uhr Gedächtnistraining - entfällt - .
Dienstag, 12. Dezember
14.30 - 17 Uhr Cafe Central, der offene Kaffeetreff für alle Inter-
essierten, Gäste herzlich willkommen.
15.30 - 17.30 Uhr Asylcafe Friedenskirche.
Mittwoch, 13. Dezember
12 - 13.30 Uhr offener Mittagstisch, Anmeldung bis Montag 12 Uhr.
14.30 - 17 Uhr Cafe Central, der offene Kaffeetreff für alle Inter-
essierten, Gäste herzlich willkommen.
15 - 17 Uhr offene Handarbeitsgruppe
17 - 19 Uhr Bücherstube.
17 - 19 Uhr Kleiderkammer.
Donnerstag, 14. Dezember
14 - 16 Uhr Werkstatt, Benzstr./Robert-Bosch-Str., Ausgabe und 
Reparatur von Rädern, parallel Projektarbeiten als Vorbereitung 
für den Arbeitsmarkt.
18 - 20 Uhr Asylcafé Magdalenenkirche.

 
Lebendiger Adventskalender
Freitag, 8.12., 18.00 Uhr - 18.45 Uhr 
Isolde Sanden in der Mühlenstube, Baumannsche Mühle
Aktion: Es war einmal.... Märchenabend
Samstag, 9.12., 15.00 Uhr 
Doris Bartsch in der Buchhandlung am Laiblinsplatz
Aktion: Das Häschen und die Rübe für Kinder ab 3
Sonntag, 10.12., 15.15. Uhr - 16.15 Uhr
Mentorenwerkstatt und Gäste im Haus am Stadtgarten
Aktion: Einladung zum gemeinsamen Singen für und mit alten 
Menschen
Montag, 11.12., 18.00 Uhr - 18.45 Uhr
Martin Fink im Museum Schlössle, im Schlosspark
Aktion: Von Ortsherren und anderen Persönlichkeiten rund um 
Schloss und Schlössle

Dienstag, 12.12., 18.00 Uhr
Lesepaten Uhlandschule in der Uhlandschule, Kaiserstr.1
Aktion: Reisen in ein fremdes Land, Erfahrungen - Gedanken - Bilder
Mittwoch, 13.12., 18.30 Uhr - 19.15 Uhr
Gospeltrain Willmandingen im Samariterstift am Laiblinspark
Aktion: Gospelchor "Gospeltrain"
Donnerstag, 14.12., 18.30 Uhr
Schüler der Schloss-Schule im Musiksaal der Schloss-Schule
Aktion: "Advent - Licht in der Dunkelheit"

Wenn keine anderen Zeiten angegeben, dauern die Aktionen ca. 
30 Minuten

 
Termine
Freitag, 8.12. Jahresabschluss Kegelbahn/Hallenbad Pfullingen.
Erstes Treffen in 2018: 11. Januar, dann immer 14-tägig!
Donnerstags 2-wöchentlich: Erfahrungsaustausch im Familienzen-
trum Griesstr. 24/2 um 19.00 Uhr.
Kontakt: s.ebinger@gmx.net, Telefon 07121 790768

Wir wünschen eine schöne Adventszeit, frohe Weihnachten und 
alles Gute für 2018!

 

Dienstag, 12. Dezember
15.30 Uhr Asylcafé in der Friedenskirche
Donnerstag, 14. Dezember
18.00 Uhr Asylcafé in der Magdalenenkirche

 
Sonntag, 10. Dezember
10.00 Uhr Kinderkirche in der Magdalenenkirche
Es findet kein Gemeindegottesdienst in der Magdalenenkirche statt
11.00 Uhr Gottesdienst „Punkt 11“ im Paul-Gerhardt-Haus (Dol-
metsch-Heyduck und das Punkt 11-Team)
Dieses Mal lautet das Thema: "Alles neu?!" Die Werbung verspricht 
uns viel Neues, das wir kaufen sollen. Gott will uns aber etwas 
ganz Neues schenken. Darum soll es im Gottesdienst gehen. Für 
Kinder gibt es einen eigenen Impuls-Teil und im Anschluss einen 
Imbiss für alle. An diesem Sonntag findet kein Gottesdienst in der 
Martinskirche statt.
11.00 Uhr Gottesdienst in der Thomaskirche (Tuttaß)
17.00 Uhr Adventsfeier in der Martinskirche mit den Echaztaler 
Volksmusikanten unter der Leitung von Peter Groß, den Chören 
des Liederkranzes Pfullingen unter der Leitung von Mario Kay 
Ocker sowie der Baritongruppe „Mühlbergmusikanten“ unter der 
Leitung von Walter Klaus. Die Gemeindelieder werden an der Orgel 
von Hans Christoph Fried begleitet und Pfarrer Hans-Martin Fetzer 
wird verschiedene adventliche Lesungen halten. Der Eintritt ist wie 
immer frei, um Spenden zugunsten der Renovierung der Martins-
kirche wird freundlich gebeten.
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Montag, 11. Dezember
20.00 h Probe der Martinskantorei im Paul-Gerhardt-Haus
Dienstag, 12. Dezember
15.00 Uhr Seniorenkreis „Burgwegkreis“ mit Adventsfeier in der 
Magdalenenkirche
18-19 Uhr Seelsorge-Sprechstunde im Pfarramt der Thomaskirche
19.30 Uhr Sitzung des Gemeindeausschusses Bezirk Martinskirche
Mittwoch 13. Dezember
20.00 Uhr Probe des Chors der Magdalenenkirche in der Magda-
lenenkirche
Donnerstag, 14. Dezember
16.00 Uhr Gottesdienst im Samariterstift am Laiblinspark (Jakob 
Krimmer)
16.30 Uhr Jungschar „Regenbogen-Kids“ für Jungen und Mädchen 
von 8 – 13 Jahren in der Magdalenenkirche

 
Donnerstag, 07. Dezember 2017
14:30 Uhr Ökum. Echaztreff mit adventlichem Panflötenkonzert 
- GH SW
18-20 Uhr Sprechstunde für Flüchtlinge - Ev. Gemeindehaus Mag-
dalenenkirche Pfullingen (Hauffstr. 99)
18:30 Uhr Abendliche Lichterfeier (Rorate) zum Hochfest Ma-
riä Erwählung (08.12.) mit Nikolausbesuch für unsere Kinder 
(und Erwachsene) - Ev. Gemeindehaus Holzelfingen
18:30 Uhr Gruppenstunde der Pfullinger Ministranten - GH SW
19:00 Uhr Junger Chor - GH SW
Freitag, 08. Dezember 2017
10:00 Uhr Mutter-Kind-Gruppe - GH SW
16:30 Uhr Mutter-Kind-Gruppe - GH SW
19:00 Uhr Kirchenchorprobe - GH HBK
Samstag, 09. Dezember 2017
14:00 Uhr Ökum. Seniorennachmittag „Adventlicher Nachmittag“ 
im Café Holzwurm - Ev. Gemeindehaus Unterhausen
17:00 Uhr Slowenische Eucharistiefeier - SW
18:00 Uhr Rosenkranz - SW
18:30 Uhr Bußfeier mit Mahl der Versöhnung (Eucharistie) - SW
19:30 Uhr Adventsfeier aller Ministranten der Seelsorgeeinheit - JR SW
Sonntag, 10. Dezember 2017
09:00 Uhr Bußfeier mit Mahl der Versöhnung (Eucharistie) - 
HBK
10:30 Uhr Bußfeier mit Mahl der Versöhnung (Eucharistie), parallel 
Echaz-Kids u. Echaz-Youngsters - SW
19.00 Uhr Ökum. OHO-Gottesdienst "Dem Leben eine Mitte geben“ 
mit Steffen Kaupp - Pankratiuskirche Ohnastetten
Montag, 11. Dezember 2017
19:30 Uhr Ökum. Hausgebet im Advent mit Glockenläuten - In den 
Wohnungen zuhause, mit Nachbarn, Freunden u. Bedürftigen!
Dienstag, 12. Dezember 2017
15:30-16:15 Uhr Kinderchor (Kindergarten bis 2. Grundschulklas-
se) - GH SW
16:30-17:30 Uhr Kinderchor (ab 3. Klasse) - GH SW
19:00 Uhr Kirchenchorprobe - GH SW

Mittwoch, 13. Dezember 2017
06:00 Uhr Morgendliche Lichterfeier im Advent (Rorate), im 
Anschluss Frühstück - SW und GH SW
12.00 Uhr Senioren-Mittagessen mit adventlichem Impuls - Mar-
tha-Maria-Seniorenzentrum Honau
17:00 Uhr 1. Erstkommunion-Stationsgottesdienst für alle 
Erstkommunionkinder der Seelsorgeeinheit mit Eltern und 
Taufpaten - Kirche St. Wolfgang Pfullingen
Donnerstag, 14. Dezember 2017
16.00 Uhr Wort-Gottes-Feier - Samariterstift am Laiblinspark
18:30 Uhr Abendliche Lichterfeier im Advent (Rorate), im An-
schluss Gebäck und Punsch - HBK und GH HBK
18:30 Uhr Gruppenstunde der Pfullinger Ministranten - GH SW
19:00 Uhr Junger Chor - GH SW
Freitag, 15. Dezember 2017
10:00 Uhr Mutter-Kind-Gruppe - GH SW
15:00 Uhr Eucharistische Anbetung - HBK
16:30 Uhr Mutter-Kind-Gruppe - GH SW
17:30 Uhr Instrumentalprobe für die Krippenfeier - GH SW
19:00 Uhr Kirchenchorprobe - GH HBK

 
Aktuelles
Freitag, 08.12.
9.00 Uhr Gebetstreff im Pastorat
20.00 Uhr Posaunenchorprobe
Sonntag, 10.12.
09.30 Uhr Gottesdienst (Schwenkschuster), davor Gebet
Montag, 11.12.
18.00 Uhr Weihnachtsfeier im JAH
Dienstag, 12.12.
15.30 Uhr Asylcafe
Mittwoch, 13.12.
16.45 Uhr Jugendband
Donnerstag, 14.12.
11.30 Uhr Chill mal
 17.00 Uhr Gummibärenbande
19.00 Uhr Jugendtreff bEAT
Gäste sind herzlich willkommen!

 
Kaiserstraße 3

Sonntag, 10. Dezember
11.00 Uhr Gottesdienst mit Kinderprogramm
Mittwoch, 13. Dezember
16.30 Uhr Kindertreff (Kindergartenkinder und 1. Klasse)
16.30 Uhr Mädchenjungschar "Smilies" (2. bis 5. Klasse)
Donnerstag, 14. Dezember
17.00 Uhr Bubenjungschar "Let‘s fetz" (2. bis 5. Klasse)
18.00 Uhr Jungenschaft "upway" (6. bis 9. Klasse)
Freitag, 15. Dezember
19.30 Uhr Jugendkreis (ab 8. Klasse)
Info: C. Bacher, Tel: 07128/3806881, 
Email: c.bacher@die-apis.de



 
www.efg-pfullingen.de

Freitag, 08. Dezember
15.30 Uhr bis 17.30 Uhr Asylcafé Oase
Kaffee - Tee - Begegnung
18.00 Uhr Jungschar
20.00 Uhr Teenkreis
Sonntag, 10. Dezember
10.00 Uhr Gottesdienst
15.00 Uhr Adventsnachmittag mit Kaffeetrinken
Dienstag, 12. Dezember
19.30 Uhr Hauskreis
Mittwoch, 13. Dezember
20.00 Uhr Hauskreis

 
Freitag, 08. Dezember
15.30 - 17.30 Uhr Asylcafe Oase in den Räumen der EFG
Sonntag, 10. Dezember
10.00 Uhr Gottesdienst (H. Schlegel), parallel Kindergottesdienst
Mittwoch, 13. Dezember
20.00 Uhr Hauskreise

– Ende des redaktionellen Teiles –


